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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.07.1998

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §16;

EStG 1972 §2 Abs2;

EStG 1972 §2 Abs3 Z6;

Rechtssatz

Ein StP7 kann in seinem Recht auf vollständige Anerkennung der geltend gemachten Werbungskosten nur dann

verletzt sein, wenn bei Berücksichtigung aller geltend gemachten Werbungskosten noch von einer Einkunftsquelle

ausgegangen werden könnte.
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